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Nr. 1 vom 16.01.2015 
 
 
 
 
1./  Bekanntmachung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
      für die Wahl des Bürgermeister/der Bürgermeisterin der  
      Stadt Haan am 13.09.2015 
 
 
2./  Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Haan über den Beschluss des Rates  
      über die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Stadt Haan und die  
      Entlastung des Bürgermeisters 
 
 
3./  Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
       Betreff:  Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ 
       hier: Inkrafttreten gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
4./  Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die Festsetzung der  
      Abfallentsorgungsgebühren für das Haushaltsjahr 2015 vom 13.01.2015 
 
 
 5./  Bekanntmachung der Satzung der Stadt Haan über die 42. Änderung  
       der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von  
       Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)     
       vom  16.01.2015                    
 
 
6./  Bekanntmachung der Satzung vom 09.01.2015 zur Änderung der Satzung des  
      Senior(inn)enbeirates der Stadt Haan vom 12.11.2008 
 
 
7./  Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
      hier: Aufgebot 
 
 
8./  Bekanntmachung der Stadt-Sparkasse Haan 
      hier: Aufgebot 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Gesamtergebnisrechnung 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
1 Steuern und ähnliche Abgaben  48.527.340,69 48.996.150,00 52.849.790,65 3.853.640,65 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  4.592.239,25 5.663.306,00 5.573.665,10 -89.640,90 

3 + Sonstige Transfererträge  440.027,58 252.150,00 367.943,29 115.793,29 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  12.452.333,32 12.540.390,00 12.387.248,16 -153.141,84 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  602.943,34 582.934,00 607.408,54 24.474,54 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  873.431,98 817.817,00 1.011.099,80 193.282,80 

7 + Sonstige ordentliche Erträge  2.832.758,83 13.345.407,00 3.747.917,88 -9.597.489,12 

8 + Aktivierte Eigenleistungen  56.745,00 79.719,00 30.495,00 -49.224,00 

9 +/–   Bestandsveränderungen  0,00 -6.738.350,00 0,00 6.738.350,00 

10 = Ordentliche Erträge  70.377.819,99 75.539.523,00 76.575.568,42 1.036.045,42 

11 – Personalaufwendungen  15.178.612,78 14.847.179,85 14.855.700,90 8.521,05 

12 – Versorgungsaufwendungen  1.183.714,07 1.131.806,00 954.678,28 -177.127,72 

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  10.071.091,88 13.450.268,08 11.032.752,45 -2.417.515,63 

14 – Bilanzielle Abschreibungen  4.979.840,37 5.196.402,55 5.196.402,55 0,00 

15 – Transferaufwendungen  37.118.657,08 41.607.943,88 40.629.379,80 -978.564,08 

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen  2.355.177,11 4.424.215,28 3.249.124,65 -1.175.090,63 

17 = Ordentliche Aufwendungen  70.887.093,29 80.657.815,64 75.918.038,63 -4.739.777,01 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 
Zeilen 10 und 17)  

-509.273,30 -5.118.292,64 657.529,79 5.775.822,43 

19 + Finanzerträge  507.195,68 579.632,00 673.088,39 93.456,39 

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  1.156.282,48 1.768.933,86 1.878.563,88 109.630,02 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)  -649.086,80 -1.189.301,86 -1.205.475,49 -16.173,63 

22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und21)  -1.158.360,10 -6.307.594,50 -547.945,70 5.759.648,80 

23 + Außerordentliche Erträge  0,00 0,00 0,00 0,00 

24 – Außerordentliche Aufwendungen  0,00 0,00 0,00 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 
24)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)  -1.158.360,10 -6.307.594,50 -547.945,70 5.759.648,80 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Gesamtfinanzrechnung 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
1 Steuern und ähnliche Abgaben  48.190.275,40 48.996.150,00 51.969.477,62 2.973.327,62 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  3.405.028,24 4.537.647,00 4.574.527,93 36.880,93 

3 + Sonstige Transfereinzahlungen  466.789,76 252.150,00 373.487,50 121.337,50 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  11.235.037,34 11.691.297,00 11.355.801,84 -335.495,16 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  552.689,86 577.544,00 558.802,16 -18.741,84 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  847.076,93 817.817,00 959.928,79 142.111,79 

7 + Sonstige Einzahlungen  2.613.329,23 2.187.120,00 2.300.629,24 113.509,24 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  507.099,24 579.632,00 673.071,24 93.439,24 

9 = Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

67.817.326,00 69.639.357,00 72.765.726,32 3.126.369,32 

10 – Personalauszahlungen  13.068.722,82 13.872.557,47 13.560.753,19 -311.804,28 

11 – Versorgungsauszahlungen  1.176.112,65 1.139.774,37 1.159.350,80 19.576,43 

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  10.123.972,64 15.739.752,57 11.021.527,65 -4.718.224,92 

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  1.108.097,54 1.925.940,81 1.877.322,84 -48.617,97 

14 – Transferauszahlungen  37.137.390,72 41.923.964,61 40.420.071,58 -1.503.893,03 

15 – Sonstige Auszahlungen  1.630.610,71 2.179.979,47 1.815.682,23 -364.297,24 

16 = Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

64.244.907,08 76.781.969,30 69.854.708,29 -6.927.261,01 

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= 
Zeilen 9 und 16)  

3.572.418,92 -7.142.612,30 2.911.018,03 10.053.630,33 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  3.896.795,50 1.814.006,00 2.188.357,57 374.351,57 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Sachanlagen  

135.751,99 11.308.330,00 1.818.340,33 -9.489.989,67 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 
Finanzanlagen  

0,00 0,00 0,00 0,00 

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  105.462,96 2.770.030,00 664.646,69 -2.105.383,31 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen  0,00 0,00 1.479.200,00 1.479.200,00 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  4.138.010,45 15.892.366,00 6.150.544,59 -9.741.821,41 

24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden  

11.230,13 5.861.840,32 319.108,51 -5.542.731,81 

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen  2.438.002,74 8.458.608,37 761.410,01 -7.697.198,36 

26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Anlagevermögen  

1.247.130,84 2.797.229,35 1.072.269,91 -1.724.959,44 

27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  0,00 0,00 0,00 0,00 

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen  682.929,00 88.758,44 472.054,44 383.296,00 

29 – Sonstige Investitionsauszahlungen  276.562,04 82.940,88 315.907,49 232.966,61 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  4.655.854,75 17.289.377,36 2.940.750,36 -14.348.627,00 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 
30)  

-517.844,30 -1.397.011,36 3.209.794,23 4.606.805,59 

32 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 
und 31)  

3.054.574,62 -8.539.623,66 6.120.812,26 14.660.435,92 
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2012 
Stadt Haan  

 

 

  

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 
2011 

€ 

Fortgeschriebener 
Ansatz 
2012 

€ 

Ergebnis 
2012 

€ 

Vergleich  
2012 

€ 

1 2 3 4 
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  1.235.293,65 1.209.548,00 1.168.000,00 -41.548,00 

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  368.233,10 0,00 0,00 0,00 

35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen  2.917.900,07 1.951.864,00 1.889.625,21 -62.238,79 

36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  0,00 0,00 368.233,10 368.233,10 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  -1.314.373,32 -742.316,00 -1.089.858,31 -347.542,31 

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 
(= Zeilen 32 und 37)  

1.740.201,30 -9.281.939,66 5.030.953,95 14.312.893,61 

39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln  14.621.829,87 0,00 16.362.031,17 16.362.031,17 

40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln  0,00 0,00 0,00 0,00 

41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)  16.362.031,17 -9.281.939,66 21.392.985,12 30.674.924,78 

42 + Fremde liquide Mittel  200.885,87 0,00 204.127,50 204.127,50 

43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)  16.562.917,04 -9.281.939,66 21.597.112,62 30.879.052,28 
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Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Haan 
 
Betreff:  Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ 
hier: Inkrafttreten gemäß § 10 (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ in der Fassung vom 04.11.2014 wird gemäß 
§ 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. Der Begründung in der Fassung vom 20.10.2014 
wird zugestimmt.  

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 115 befindet sich in Haan- Ost. Es umfasst 
überwiegend die Flächen der Millrather, Gräfrather und Elberfelder Straße im Bereich des 
Knotenpunktes "Polnische Mütze". Es wird im Norden begrenzt durch den Straßendamm 
über die ehemalige Korkenziehertrasse und im Osten durch die Autobahnauffahrt Haan-Ost, 
Westrampe. Im Süden endet das Plangebiet im Bereich der Bebauung Elberfelder Straße 
158, im Westen ca. 100m westlich des Knotenpunktes. Die genaue Festsetzung des 
räumlichen Geltungsbereichs erfolgt durch die Planzeichnung.“ 
 
Die Lage des Plangebiets wird durch den beigefügten Kartenausschnitt verdeutlicht. 
 

 
Copyright Geobasisdaten: Kreis Mettmann 
 
Der Bebauungsplan wird mit seiner Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
gemäß § 10 (3) BauGB ab sofort im Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht der Stadt Haan, 
Zimmer 107/108, Alleestraße 8, 42781 Haan, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht bereit gehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Übereinstimmungserklärung / Bekanntmachungsanordnung:  
 
Ich bestätige, dass  
- der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ ordnungsgemäß 

zustande gekommen ist,  

unmaßstäbliche Darstellung 
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- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 
sind und dass 

- der Wortlaut des vorgenannten Beschlusstextes mit dem Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ des Rates der Stadt Haan übereinstimmt. 

 
Der vorstehende Beschluss vom 16.12.2014 wird hiermit gem. 10 (3) BauGB bekannt 
gemacht. 
 
 
Hinweise: 
 
1./ Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Haan vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
2./ Nach § 215 (2) BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 

Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. Unbeachtlich 
werden gemäß § 215 (1) BauGB: 
1.  eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und  

3.  nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Haan unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

 
3./ Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB wird hingewiesen: Wenn 

die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann 
der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 (3) 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 115 „Polnische Mütze“ gemäß  
§ 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
 
Haan, den 07.01.2015 
 
Der Bürgermeister 
Knut vom Bovert 
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Satzung der Stadt Haan 
über die Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren 

für das Haushaltsjahr 2015 vom 13.01.2015 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 8 und 9 des 
Landesabfallgesetzes NRW vom 21.06.1988 (GV NRW S. 250/SGV NRW 74) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV 
NRW 610), sowie der §§ 1 und 4 der Gebührensatzung für die Abfallbeseitigung der Stadt Haan vom 
19.11.1976 (Abl. Kreis ME S. 310) in ihren jeweils zur Zeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt 
Haan in seiner Sitzung am 16.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Jahresgebühren für die Abfallentsorgung werden für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31.Dezember 
2015 wie folgt festgesetzt: 

40 l Abfallbehälter 14tägliche Leerung 84,12 €
60 l Abfallbehälter 14tägliche Leerung 111,84 €
80 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 139,44 €

120 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 194,88 €
240 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung 361,08 €
770 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 2.161,20 €
770 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 1.095,00 €

1.100 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 3.075,24 €
1.100 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 1.551,96 €
2.500 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 6.952,56 €
2.500 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 3.490,68 €
5.000 l-Großraumbehälter 14tägliche Leerung 6.952,56 €
5.000 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 13.876,44 €

10.000 l-Großraumbehälter wöchentliche Leerung 27.724,08 €
 
Bei Nichtinanspruchnahme der Bio-Abfallbehälter wegen Kompostierung der biologischen Abfälle auf dem 
Privatgrundstück werden folgende Gebühren erhoben: 
 
      40 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung  76,20 €
      60 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung  101,52 €
      80 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung  124,20 €
    120 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung  174,48 €
    240 l-Abfallbehälter 14tägliche Leerung  320,16 €

Die o. g. Gebühren beinhalten jeweils einen Sockelbetrag von  28,71 € 

70 l-Abfallsack  4,28 €  je Stück 
Sperrmüllkarte  10,00 €  je Stück 
 
Bei Inanspruchnahme von zusätzlichen Bio-Abfallbehältern, die über das Restmüllvolumen hinausgehen, 
sind je 120 l an Gebühren 48,00 € zu zahlen.  

 
§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 

 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haan, den 13.01.2015                           vom Bovert 
                                                                                                      (Bürgermeister) 
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5./ 
Satzung der Stadt Haan 

über die 42. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom  16.01.2015                    

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666/SGV NRW 2023), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentli-
cher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) und der §§ 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S 712/SGV NRW 610) in ihren zur Zeit geltenden Fas-
sungen hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 16.12.2014 die nachste-
hende Satzung zur 42. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 17.11.1978 in der Fassung der 41. 
Änderungssatzung vom 18.12.2013 beschlossen: 

 
§ 1 

 
Das Straßenverzeichnis, das gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 der Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung Bestandteil der Satzung ist, wird entsprechend der Anlage zu die-
ser Satzung neu gefasst. 

 
 

§ 2 
 

 
Die in § 5 Abs. 4 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung festgesetzten Benut-
zungsgebühren werden wie folgt neu festgesetzt: 
 
a) Anliegerstraßen       2,75 € / m Frontlänge 
b) Haupterschließungsstraßen     2,48 € / m Frontlänge 
c) Hauptverkehrsstraßen      2,08 € / m Frontlänge 

 
§ 3 

 
§ 5 Abs. 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung erhält folgende Fassung: 
 
Für die von der Stadt ausgeführte Winterwartung der Fahrbahn beträgt die Benut-
zungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite (Abs. 1-3) in  
 
Priorität 1     0,92 €  / m Frontlänge, in 
Priorität 2     0,73 €  / m Frontlänge, in 
Priorität 3     0,39 €  / m Frontlänge. 
 

§ 4 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gegeben. Es wird darauf hingewie-

sen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 

eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

 

Haan, den 16.01.2015 

 

 

                                                                                                    vom Bovert 
                                                                                                    (Bürgermeister) 
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Satzung vom 09.01.2015  
 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023) in ihrer z. 
Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 16.12.2014 die 
nachstehende Satzung beschlossen: 

 
 

Satzung vom 09.01.2015  
zur Änderung der  

Satzung des Senior(inn)enbeirates der 
Stadt Haan vom 12.11.2008 

 
Aufgrund des §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – 
Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. 
Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Haan am  16.12.2014 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung des Senior(inn)enbeirates der Stadt Haan erhält folgende Fassung: 
 

Der Senior(inn)enbeirat wird zu Sitzungen 

- der Ausschüsse für 
- Bau-, Vergabe-, Feuerschutz- und Ordnungsangelegenheiten, 
- Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, 
- Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus, 
- Bildung, Kultur und Sport, 

- des Sozial- und Integrationsausschusses sowie der Unterausschüsse für 
Städtepartnerschaften, ÖPNV sowie Organisation, Personal und Controlling 

als Vertreter der Senior(inn)en nach § 58 Abs. 3 Satz 6 GO NRW hinzugezogen und zu 

Angelegenheiten angehört, die Belange der Senior(inn)en betreffen.  

 
 

§ 2 
 
Dieses Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haan, den 09.01.2015                          vom Bovert 
                                                                                                      (Bürgermeister) 
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7./ 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 4091203481, 4091230898 und 4091248403 ausgestellt von der 
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.), wird/werden gem. der AVV zum SpkG NRW Abschnitt 
6, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 06.01.2015 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
8./ 
 
 
Aufgebot 
 
Sparkassenbuch Nr(n): 3091749121 ausgestellt von der Stadt-Sparkasse Haan 
(Rheinl.), wird/werden gem. der AVV zum SpkG NRW Abschnitt 6, aufgeboten. 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, anderenfalls wird das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 
Stadt-Sparkasse Haan     42781 Haan, den 13.01.2015 
Der Vorstand 
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